
nannt la blanche porte^\ das Weiler-Bettnach seinem Hof angliederte. Auf die
Gütergeschäfte, die Weiler-Bettnacher Immobilien in Metz betrafen, kann nicht im
einzelnen eingegangen werden, da diese allein für die Zeit des Mittelalters in weit
mehr als hundert Schriftzeugnissen Niederschlag gefunden haben. Deshalb soll es
genügen, die daraus abzuleitenden wichtigsten Grundtendenzen der städtischen
Wirtschaftsführung Weiler-Bettnachs zu formulieren.

Unverkennbar ist die frühe Konzentration auf Weinlagen, die ja schon in den ver¬

schiedenen, eingangs besprochenen Besitzbestätigungen Erwähnung finden und seit

1185 in Einzelurkunden als Geschäftsobjekt faßbar sind

*

32 . Mit dem gleichzeitig
vom Generalkapitel geforderten Verzicht auf mehr als ein klostereigenes Haus in
der Stadt, der ablehnenden Haltung gegenüber der Verpachtung und dem - mehr
oder weniger erfolgreichen - Untersagen der Pfandleihe33 blieben die städtischen
Aktivitäten zunächst arg eingeschränkt. Inwieweit die Weiler-Bettnacher Weingär¬
ten in Metz bzw. dem Metz vorgelagerten, ganz auf den Weinbau konzentrierten
St.-Julien in Eigenwirtschaft, d.h. von Lohnarbeitern und in eher geringer Zahl von
Konversen, bebaut wurden, bleibt fraglich34 . Neben dem zweifellos verfügbaren
technischen Wissen erforderte der Weinbau einen hohen personellen - bei der Kul¬
tivierung durch klostereigenes Personal - oder finanziellen Aufwand - bei der An¬
stellung externer Arbeitskräfte. Beides vermochten die Abteien ab einem gewissen

Umfang gemeinhin auf Dauer nicht zu leisten35 . Zudem litten die Weinstöcke unter
dem rauhen Klima, was erhebliche finanzielle Risiken v.a. infolge von Frostschä¬

3 ' 1501 wird ein Haus la noire porte erwähnt, das zumindest teilweise Weiler-Bettnach gehörte. Es

lag zwischen dem Hof von FreistrofT und dem Haus mit Namen la blanche porte beim Weiler-
Bettnacher Klosterhof (ADM H 1774 Nr. 24a). 1692 heißt es zu dem Gebäude. La maison appelle

[sic!] la blanche porte joignant l'appartement a droite de la cour de Villers est aussi de Landen
fond de lad. abbaye (ADM H 1758, fol. 9v); 1705 neuerlich: La blanche porte est une maison at-
tenante a la cour de Villers (ADM H 1759, fol. 12v).

32 ADM H 1714, fol. 305r-306v [1185 VII 15]; VOIGT, Teil 2, S. 71 Nr. 38. Bischof Bertram von
Metz urkundete für den Kanoniker Amelinus von St.- Sauveur, der 12 Morgen Weingärten Weiler-
Bettnach geschenkt hatte. Nach BENDER, S. 37 Anm. 174, handelte es sich um Allodialgut, doch
waren für 8 Morgen von der Abtei 12 d. Zins auf den Altar des hl. Arnulf zu leisten.

33 Die Verpachtung wurde schrittweise erst seit 1208 erlaubt; vgl. HOFFMANN: Entwicklung, S.

719; ZAHND, S. 62. Eine Möglichkeit, dieses Verbot zu umgehen, bot die Pfandleihe, bei der ein
Stück Land gegen einen festen Betrag bis zur Auslösung der Summe einem Interessenten überlas¬

sen wurde. Der Nachteil lag darin, daß ein größerer Betrag vonnöten war, um mit dem Eigentümer
einer Immobilie ins Geschäft zu kommen. Für die Bewertung darüber verfertigter Urkunden bietet
die Verwechslungsmöglichkeit von Verkauf und Pfandleihe - diese konnte beim Verzicht auf den
Rückkauf durch den Leihgeber dem Verkauf gleichkommen - erhebliche Schwierigkeiten. Unter
diesem Aspekt scheint die von BENDER, S. 187, für Weiler-Bettnach angenommene Dominanz
des Güterverkaufs teilweise überdenkenswert, zumal er an anderer Stelle (S. 199f.) selbst die Be¬

deutung der Pfandleihe betont. Daß diese weitverbreitet und nicht zu unterbinden war, beweisen
mehrfach die Beschlüsse des Generalkapitels in der zweiten Hälfte des 12. Jh.: CANIVEZ I, S. 60

(1157,6), S. 88 (1180,12), S. 96 (1 184,8), S. 225 (1198,11); im Einzelfall noch S. 377 (1210,41).
34 Zu den Weiler-Bettnacher Weingütern in Metz Kap. VIII,4 sowie ausführlich BENDER, S, 37f.

und S. 204-212.
35 Die weitgehend auf den Weinbau konzentrierte Zisterze Eberbach im Rheingau ist als Sonderfall

zu betrachten; vgl. J. STAAB: Zisterzienser.
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